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Stellungnahme des Kraftfahrt-Bundesamtes zum EuGH-Urteil  
zu Abschalteinrichtungen 

Flensburg, 18. Dezember 2020. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 17. 
Dezember 2020 zu Abschalteinrichtungen in Kraftfahrzeugen betrifft ein französisches Strafverfahren, 
bei dem es entscheidend darauf ankommt, ob die im konkreten Fall verbaute Technik eine unzulässige 
Abschalteinrichtung darstellt. Genau geht es um den Verbau einer Umschaltlogik, mit der das Fahrzeug 
einen Prüfzyklus im Labortest erkennt mit der Folge, dass die NOx-Werte im realen Verkehr steigen. Der 
EuGH hatte sich mit den Argumenten des Herstellers auseinanderzusetzen, der die Zulässigkeit solcher 
Abschalteinrichtungen u. a. mit dem Argument des Motorschutzes begründet hatte. Die Entscheidung 
betrifft damit den seit 2015 bekannten Sachverhalt einer Zykluserkennung. 
Bereits 2015 hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Unzulässigkeit einer solchen Abschalteinrichtung 
festgestellt, im konkreten Fall erklärt und somit zum Gegenstand von entsprechenden Entscheidungen 
gemacht. Das KBA hat in diesen Fällen gegenüber betroffenen Herstellern verbindliche Rückrufe ange-
ordnet. In Deutschland betraf dies rund 3 Millionen Fahrzeuge. Die Informationen zu verpflichtenden 
Rückrufen sind auf der Internetseite des KBA abrufbar. 
Das KBA hat als Maßstab eine sehr enge Auslegung bei der Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen 
angelegt und dabei entsprechend der Vorgaben des Artikels 5 Abs. 2 zu Abschalteinrichtungen in der 
europäischen Verordnung (EG) Nr. 715/2007 agiert. Grundlage hierzu war und ist immer die Prüfung 
des Einzelfalls, die auch durch eigene Untersuchungen und Messungen des KBA erfolgt.  
Das KBA sieht sich durch die Entscheidung des EuGH in seiner seit 2015 eingenommenen Position 
bestätigt. 
 
Kraftfahrt-Bundesamt - Pressestelle 


	Stellungnahme des Kraftfahrt-Bundesamtes zum EuGH-Urteil  zu Abschalteinrichtungen

